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Überarbeitete Information der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

Umgang mit thermischen Gefährdungen  
durch Störlichtbögen 

Gefährdungsbeurteilung vs. 
 Risikoanalyse

Eine Gefährdungsbeurteilung ist 
zwingend notwendig und im Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG) [2] fest 
verankert. § 5, Absatz 1 legt fest: 
»Der Arbeitgeber hat durch eine Be-
urteilung der für die Beschäftigten
mit ihrer Arbeit verbundenen Ge-
fährdung zu ermitteln, welche
Maßnahmen des Arbeitsschutzes
erforderlich sind«. Das heißt, beim
Arbeiten an elektrotechnischen
 Anlagen, die nicht gänzlich und
umfassend freigeschaltet sind, 
kann es zu einem Störlichtbogen
kommen. Dies gilt es, zu vermeiden 

(STOP-Prinzip: Bild 1). Ein Frei-
schalten der gesamten Anlage ist 
jedoch gerade im Zeitalter der 
Energiewende mit zunehmender 
Forderung nach Anlagenverfügbar-
keit immer schwieriger. Technische 
Lösungen zur Reduzierung der 
Lichtbogenenergie können einen 
Schutz vor erheblichen Verbren-
nungen darstellen.

Während die Gefährdungsbeur-
teilung auf die konkrete Arbeits-
situation abgestimmt ist, können in 
Risikoanalysen beispielsweise all-
gemeine statistische oder wissen-
schaftliche Erhebungen in die 
 Beurteilung mit einfließen. Je be-
lastbarer und detaillierter diese 

Neben Körperdurchströmungen durch direktes Berühren energiebehafteter elektrischer Anlagenteile sind Störlicht-
bögen beim Umgang mit Elektrizität eine Gefahr, die oft unterschätzt wird. Die thermischen Auswirkungen können 
für Personen, die an elektrischen Anlagen oder Geräten arbeiten, fatal sein.  Die überarbeitete Information DGUV-I 
203-077 »Thermische Gefährdung durch Störlichtbögen« [1] der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung liefert
 einen roten Faden für die Bewertung des Störlichtbogenrisikos und hilft bei der Gefährdungsbeurteilung.

Rainer Ziehmer, Business Development Manager Personen-
schutz, Business Unit Arbeitsschutz, Dehn SE + Co KG, 
 Neumarkt

Bild 1. Vermeiden von Störlichtbögen: (S)TOP-Prinzip
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 Erhebungen ausgeführt sind, desto 
genauer ist am Ende die Gefähr-
dungsbeurteilung. Die DGUV-I 
203-077 trägt dem Rechnung.

Gefahren durch Störlichtbögen
Betrachtet werden zunächst die 
möglichen Gefahren beim Arbeiten 
an elektrischen Anlagen.

Solange im Arbeitsumfeld alle 
elektrischen Anlagen nachweislich 
freigeschaltet und geerdet sind, ist 
die Gefahr eines Störlichtbogens 
oder einer Körperdurchströmung 
gleich null. Vorsicht ist aber gebo-
ten, durch beispielsweise regenera-
tive Rückeinspeisungen. Hier 
kommt es zu Energieflüssen aus 
verschiedenen Richtungen.

Von nachweislich störlichtbogen-
geprüften, geschlossenen Schaltan-
lagen geht ebenfalls keine Gefahr 
aus. Die Betonung liegt hier auf »ge-
schlossen«! In dem Moment, in 
dem eine unter Spannung stehende 
Schaltanlage geöffnet wird, sind die 
bis dahin betrachteten Szenarien 
hinfällig. Gerade beim Öffnen eines 
Schaltschranks kann durch verges-
senes Werkzeug, lose Kontakte, sich 
bewegende Kriechtiere oder auch 
sich lösenden Schmutz ein verhee-
render Störlichtbogen ausgelöst 
werden. Genau an dieser Stelle setzt 
die Gefährdungsbeurteilung und 
deren Maßnahmen zum Schutz der 
Beschäftigten, an.

In Niederspannungsschaltanla-
gen besteht rein statistisch ein grö-
ßeres Risiko als in Mittelspan-
nungsschaltanlagen. Dafür gibt es 
zwei wesentliche Gründe. Zum ei-
nen ist die Risikowahrnehmung 
bei der – auch im persönlichen 
Umfeld »allseits präsenten« – Nie-
derspannung geringer und zum 
anderen ist die Anzahl der instal-
lierten Niederspannungsschalt-
anlagen im Vergleich zu Mittel-
spannungsschaltanlagen um ein 
Vielfaches höher.

Rechtsgrundlagen

Wie oben erwähnt, ist das Arbeits-
schutzgesetz eine elementare Ver-
pflichtung sowohl für den Arbeitge-
ber als auch den Mitarbeiter des 
Unternehmens. Wie Bild 2 zeigt, ist 
das Arbeitsschutzgesetz eingebettet 
in eine Vielzahl von Regeln und Vor-
schriften, die nach Verbindlichkei-
ten gegliedert sind. 

Gesetze und Verordnungen 
Im Artikel 2 des Grundgesetzes 
(GG) ist festgeschrieben: »Jeder hat 
das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit«. Bindend für 
alle Menschen gilt dies natürlich 
auch besonders bei Arbeiten an 
elektrischen Anlagen. Während das 
GG die allgemeinen Grundsätze 
darstellt, werden im Arbeitsschutz-
gesetz die Pflichten, unabhängig 
von der Betriebsgröße, für Arbeit-
geber und -nehmer detailliert 
 beschrieben. Neben allen organi-
satorischen und technischen 
 Maßnahmen sind Betriebsmittel, 
beispielsweise die geeignete »Per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA)« 
zur Verfügung zu stellen und auch 
anzuwenden.

Verordnungen wie die Betriebs-
sicherheitsverordnung oder PSA- 
Benutzungsverordnung regeln die 
Organisation, die Dokumentation 

bis hin zum Umgang und der richti-
gen Anwendung von Schutzmitteln. 
Eine Hauptrolle nimmt natürlich 
auch der Hersteller und Inverkehr-
bringer von Schutzprodukten ein. 
Diese müssen den Ansprüchen der 
Einsatzkriterien genügen und ent-
sprechend geprüft sein. Gerade 
eine PSA der Kategorie III muss zer-
tifiziert sein und unterliegt einer 
stetigen Kontrolle. Die EU-Verord-
nung 2016-425 [3] als Nachfolge der 
EWG-Richtlinie 89/686/EWG be-
schreibt den Umgang mit diesen 
Produkten, die besonders dazu die-
nen, Leib und Leben zu schützen. 
Damit einher geht die Kennzeich-
nung der Konformität (CE) in Ver-
bindung mit den abgeprüften Nor-
men. Bei der PSA ist dies auf dem 
Etikett dokumentiert, in der beige-
fügten Verwenderinformation und 
gegebenenfalls auf dem Stoff gut 
sichtbar aufgedruckt (Bild 3).

mailto:info@geier-starkstromtechnik.de
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Der Unternehmer kann so nach 
seiner Gefährdungsbeurteilung, 
seinen Mitarbeitern die passende, 
geprüfte und zertifizierte Schutz-
kleidung bereitstellen.

Multinorm
Moderne Schutzkleidungen decken 
verschiedene Einsatz- und Schutz-

kriterien ab. Basierend auf  Grund-  
normen, beispielsweise Flammfes-
tigkeit, ist neben dem Stör lichtbogen-  
schutz eine wasserabweisende und 
sichtbare Arbeitskleidung im »Out-
door-Bereich« wichtig. Im Fachjar-
gon redet man dann von Multin-
orm. Wichtig dabei ist, dass die in 
den einzelnen Normen beschriebe-

nen Prüfanforderungen sich nicht 
gegenseitig beeinflussen oder sogar 
ausschließen.

Mit dem Tragen einer multifunkti-
onalen Kleidung kann auf zusätzli-
che Kleidungsstücke verzichtet wer-
den. Der Tragekomfort erhöht sich. 
Zusätzlich zur beschriebenen Klei-
dung wird Kopf-, Gesichts-, Hand- 
und Fußschutz benötigt.

Prüfverfahren für 
 Störlichtbogenschutzkleidung
Weltweit haben sich zwei Prüfver-
fahren etabliert, um Schutzklei-
dung und deren Material zu bewer-
ten. Während der »Open-Arc-Test« 
amerikanisch geprägt ist und welt-
weit Anerkennung findet, so kommt 
der Box-Test vorrangig in Deutsch-
land und teilweise in Europa zur 
Anwendung.

•  Open Arc Test nach
IEC 61482-1-1 [4]
Beim »Open-Arc-Test« wird ein of-
fener Störlichtbogen erzeugt und
auf darum kreisförmig angeordne-
ten Panels die Durchgangs energie
der Prüflinge gemessen und be-
wertet. Eine Klassifizierung der

Bild 3. Kennzeichnung von geprüfter und zertifizierter Schutzkleidung

Bild 2. Regeln und Vorschriften zum Arbeitsschutz
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Kleidung erfolgt über den erreich-
ten Arc Thermal Performance 
Value (ATPV), in cal/cm2 angege-
ben. In Amerika ist es mittlerweile 
verbreitet, Schaltanlagen sichtbar 
mit der möglichen Einwirkenergie 
zu kennzeichnen, sodass die Elekt-
rofachkraft beim Arbeiten an der 
Anlage genau weiß, welche Schutz-
kleidung zu tragen ist.

•  Box-Test nach IEC 61482-1-2 [5]
Im Gegensatz zum Open-Arc-Test
wird beim Box-Test ein definierter 
Störlichtbogen erzeugt, der in ei-
ner Box gezielt auf die zu erfas-
senden Sensoren gerichtet ist.
Hier spricht man von zwei Schutz-
klassen: Arc Protection Class 1
und 2 (APC 1, APC 2). Der Box-
Test ist die Grundlage für die Er-
mittlung der Gefährdung nach
der DGUV-I 203-077.

Gefährdungsbeurteilung

DGUV-I 203-077 – die Auswahl-
hilfe zur geeigneten Persönlichen 
Schutzausrüstung gegen Störlicht-
bögen (PSAgS)
Seit der Veröffentlichung im Okto-
ber 2012 hat sich die DGUV-I 203-
077 in der Elektrobranche etabliert. 
Erstmalig wurde durch dieses 
Schriftstück den Sicherheitsfach-
kräften und -ingenieuren die Mög-
lichkeit gegeben, fundiert und 
kompakt die Gefährdung von Per-
sonal im elektrotechnischen Um-
feld zu bewerten. Um der sich im 
ständigen Wandel befindenden 
Elektrobranche gerecht zu werden, 
wird acht Jahre nach der Erstveröf-
fentlichung die überarbeitete 
DGUV-I 203-077 Ende 2020 der 
breiten Masse zur Verfügung ge-
stellt.

Neben Aktualisierung von Vor-
schriften, Regeln und Normen 
 wurde das Dokument um neue 
 Anwendungsbereiche erweitert, 
z. B. DC-Anlagen. Denn durch die
E-Mobilität und die immer mehr in
den Fokus rückende dezentrale
Speicherung von elektrischer Ener-
gie, sind die dortigen Tätigkeiten
wichtige Betrachtungsszenarien für
Elektrofachkräfte geworden.

Eine weitere maßgebliche Ände-
rung der Informationsschrift ist die 
Einteilung der Gefährdungsbeur-
teilung in fünf Phasen, um deren 
Durchführung zu strukturieren. Mit 

der Phase 4 und 5 fließen bereits 
bekannte, aber auch gänzlich neue 
Betrachtungen in die Beurteilung 
mit ein.

Anwendung der fünf Phasen
Bild 4 zeigt eine Elektrofachkraft, 
die den konkreten Arbeitsauftrag 
erhalten hat, im Einspeisebereich 

Bild 4. Elektrofachkraft bei der Arbeit an einer Niederspannungs-
schaltanlage

http://www.aschau-uhlen.de
mailto:info@aschau-uhlen.de
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der Niederspannungsschaltanlage 
zu arbeiten. Es soll nun bewertet 
werden, ob die gewählte persön-
liche Schutzausrüstung Klasse 2 
(APC 2) ausreichend schützen 
kann. 

Phase 1 – Besteht prinzipiell Ge-
fahr der Störlichtbogeneinwirkung 
auf Personen?
Für jede Arbeitssituation wird abge-
schätzt, ob es zum Entstehen eines 
Störlichtbogens kommen kann. 
 Dabei werden Bewertungskriterien 
wie die gewählte Arbeitsmethode 
(Arbeiten unter Spannung oder 
spannungsfrei), Zustand der Anlage 
(Tür offen/geschlossen, Verschmut-
zung, Alter) oder auch die Qualifi-
kation und Erfahrung der Mitarbei-
ter berücksichtigt.

In diesem Fall handelt es sich um 
eine Tätigkeit, bei der prinzipiell 
mit einer Störlichtbogenexposition 

zu rechnen ist, da unter Spannung 
und in der Nähe unter Spannung 
stehender Teile gearbeitet wird. 

Phase 2 – Ist eine Berechnung 
 erforderlich?
In der DGUV-Information wurden 
Anwendungsbereiche festgelegt, bei 
denen auf eine persönliche Schutz-
ausrüstung gegen die Auswirkungen 
von Störlichtbögen (PSAgS) verzich-
tet werden kann, da die zu erwar-
tenden Energien zu gering sind:
•  Arbeiten an MSR-Anlagen mit vor-

gelagerter Absicherung bis 25 A,
•  Arbeiten an NS-Anlagen bis 400 V

mit vorgelagerter Absicherung bis
einschließlich 63 A,

•  NS-Anlagen bis 400 V mit einem
möglichen Kurzschlussstrom von
<1000 A.
Keine dieser Kriterien trifft auf

das Beispiel zu. Somit muss eine 
Berechnung durchgeführt werden.

Phase 3 – Berechnungsverfahren 
anwenden
Um das Risiko eines Störlichtboge-
nereignisses bewerten zu können, 
muss die Schadensschwere bei der 
jeweiligen Tätigkeit und deren Um-
feld bestimmt werden. Dies wird 
ermöglicht durch den Vergleich 
zwischen der zu erwartenden Ener-
gie an der Arbeitsstelle WLB

 und 
dem Schutzpegel der PSAgS W

LBS
. 

Dabei darf die Lichtbogenenergie 
WLB

 den Schutzpegel W
LBS

 der Klei-
dung nicht überschreiten. Berech-
net werden die Energien, wie auch 
schon in der bisherigen Ver sion, an-
hand festgelegter Berechnungsal-
gorithmen, die wie folgt lauten:  

_
WLB = kP × 3 × UNn × Ikxmax × tk ,
W

LBS 
= k

T
 × (a/300 mm)2 × W

LBP 
.

Bei W
LB

  W
LBS

, bietet die ausge-
wählte PSAgS genügend Schutz vor 

http://www.ew-online.de/wk2020
mailto:sebastian.schmuecke@ew-online.de


den thermischen Auswirkungen des Lichtbo-
gens. Ist die zu erwartende Lichtbogenener-
gie größer als der Schutzpegel der PSAgS 
(APC 1 oder APC 2), WLB

 > W
LBS

, muss mit Ver-
brennungen zweiten Grades der Person ge-
rechnet werden. 

In diesem Bespiel trifft genau das zu, ob-
wohl die Elektrofachkraft eine Kleidung mit 
APC 2 trägt. Nach bisheriger DGUV-I 203-077 
[6] hätte die Anlage freigeschaltet werden
müssen. Doch durch Phase 4 werden prakti-
sche Maßnahmen beschrieben, die einen
Einsatz der APC 2 in diesem Falle ermögli-
chen.

Phase 4 – weitere Maßnahmen umsetzen
In der neuen Phase 4 wird versucht, mit Maß-
nahmen die Lichtbogen energie zu begrenzen 
oder die Wahrscheinlichkeit von Verletzun-
gen durch einen Störlichtbogen zu reduzie-
ren. Hinsichtlich der Schutzmaßnahmen 
wird eindringlich darauf hingewiesen, das 
T-O-P-Prinzip anzuwenden: So haben tech-
nische Schutzmaßnahmen Vorrang vor der
Einbindung von organisatorischen und per-
sönlichen Maßnahmen zum Schutz vor Stör-
lichtbögen.

Viele der technischen Möglichkeiten zielen 
darauf ab, die Kurzschlussdauer tK

 zu verrin-
gern. Neben der Verwendung von flinken Ar-
beitsschutzsicherungen können auch die 
Einstellwerte von Leistungsschaltern ange-
passt werden. Die gewählte technische Maß-
nahme im Beispiel ist der Einsatz eines 
 festverbauten Störlichtbogenschutzsystems 
Dehnshort. Das Schutzsystem erzeugt inner-
halb von Millisekunden einen metallischen 
Kurzschluss und entzieht dem Lichtbogen 
somit die Energie. Nach dem Löschen des 
Lichtbogens wird das vorgelagerte Schut-
zorgan abgeschaltet. Dadurch wird die Licht-
bogenenergie WLB

 auf einen Wert reduziert, 
sodass die PSAgS APC 2 den notwendigen 
Schutz bietet (WLB

  W
LBS

).
Aus organisatorischer Sicht kann die Kurz-

schlussleistung am Arbeitsort minimiert 
werden, indem man z. B. durch passende 
Schaltvarianten ein Maschennetz auftrennt. 
Sollten die betrachteten Maßnahmen das 
Ziel nicht erfüllen und die PSAgS somit auch 
nicht ausreichend Schutz bieten, so muss 
mit Phase 5 fortgefahren werden. 

Phase 5 – Restrisiko bewerten und entschei-
den
Ist der Schutzpegel der PSAgS WLBS

 nach Um-
setzung der Maßnahmen in Phase 4 weiter-
hin geringer als die ermittelte Lichtbogene-
nergie WLB

, kann eine Abschätzung des 
Rest risikos vorgenommen werden. Das Rest-
risiko setzt sich aus der zu  erwartenden 
 Schadensschwere der Person und der Ein-
trittswahrscheinlichkeit einer Verletzung 

http://www.horstmanngmbh.com


16 np Jg. 59 (2020), Heft 10

np Fachthema
Arbeiten unter Spannung

 zusammen. Im Gegensatz zur Ein-
trittswahrscheinlichkeit einer Ver-
letzung, ist die Schadensschwere 
anhand der berechneten Energien 
quantifizierbar. Dennoch kann 
durch verschiedene Beurteilungs-
kriterien, z. B. Art/Zustand der 
 An lage oder die ergriffenen 
T-O-P-Maßnahmen, die Wahr-
scheinlichkeit abgeschätzt werden.

Durch das Einsetzen beider Fak-
toren in eine Risikomatrix wird 
dann über ein »Ampelverfahren« 
(rot, gelb, grün) festgelegt, ob eine 
Tätigkeit mit ausgewählter PSA 
durchgeführt werden darf oder 
nicht. Somit kann durch ein akti-
ves Risikomanagement eine PSAgS 
bei bestimmten Arbeitsvorgängen 
erlaubt werden, obwohl der er-
rechnete Schutzpegel überschrit-
ten wird. Dieses Verfahren kann bis 
zu einem zehnfachen-Wert des 
Schutzpegels einer PSAgS (WLBS

) 
ausgereizt werden. Dies ist dann 
allerdings nur unter Verwendung 
eines aktiven Risikomanagements 
umsetzbar und immer im Einzel-
fall zu betrachten. 

Mit einer PSAgS, die nachweislich 
vor höheren thermischen Belastun-
gen schützt, kann auch eine solche 
Umsetzung möglich sein.

Auswahl persönlicher 
 Schutzausrüstung im Jahr 2020

DGUV-I 203-077
Die neu erscheinende überarbeite-
te Version der DGUV-I 203-077 ist 
umfangreicher, da neben der anla-
genspezifischen Gefährdungsbeur-
teilung jetzt auch das mögliche Ri-
siko analysiert wird und in die 
Risikomatrix mit einfließt.

Akzeptanz der persönlichen 
 Schutzausrüstung
Heutzutage haben Unternehmen 
bei der Auswahl von Schutzklei-
dung nicht nur die Schutzfunktion 
einer PSA im Blick, sondern auch 
die optische Wirkung. Ein moder-
nes und sportliches Design einer 
Schutzkleidung bewirkt nicht nur 
einen gewissen Tragekomfort, son-
dern verbessert auch die Akzeptanz 
der Mitarbeiter, die persönliche 
Schutzausrüstung zu tragen. Eben-
so steht die Individualisierung einer 
Kleidung, beispielsweise die Aus-
wahl nach Firmenfarben und -logo, 
immer mehr im Fokus von Unter-

nehmen – Stichwort: Corporate 
Identity. Diesen Anforderungen 
versuchen Hersteller mit neuer 
störlichtbogengeprüfter Schutz-
kleidung (wie z. B. Dehncare ArcFit) 
gerecht zu werden.
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Bild 5. Dehncare ArcFit – eine moderne PSA im sportlichen Design mit 
hohem Tragekomfort
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